
Schuldanerkenntnis
mit Ratenzahlungsvereinbarung

Zwischen

 – im folgenden Gläubiger genannt – und

– im folgenden Schuldner genannt – wird folgende Vereinbarung getroffen:

Hiermit erkennt der Schuldner an, dem Gläubiger einen Betrag von                                         EUR
(in Worten:                                                                                                                                          ) zu schulden.

In dem Betrag sind               % Mwst. enthalten.

nebst Zinsschuld von               % p. a. seit dem                                    .

Der (die) Geschäftsführer der Fa.
Herr/Frau                                                                            tritt (treten) der vorstehenden Schuld bei.

Der/die Gläubiger(in) räumt dem/der Schuldner(in) ein, diesen Betrag in monatlichen Raten von jeweils
                                           EUR                      inkl.          % Mwst., fällig jeweils zum 15. eines Monats, erstmals zum

                     zu bezahlen.  Sollte der (die) Schuldner(in) mit einer Rate ganz oder teilweise länger als fünf
Werktage in Verzug geraten, wird die jeweilige Restschuld sofort fällig und mit           % ab                          verzinst.

Bei vereinbarter Zinsschuld: Zahlungen werden gemäß § 367 BGB zunächst auf Kosten, dann auf Zinsen und
zuletzt auf die anerkannte Summe angerechnet.

Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht.

Vorname und Name/Firma

PLZ Stadt

Straße und Hausnummer

Vorname und Name/Firma

PLZ Stadt

Straße und Hausnummer

Ort, Datum, Gläubiger Ort, Datum, Schuldner

Diesen Vordruck, sowie weitere Formulare und Musterverträge zum Downloaden erhalten Sie kostenlos von FORMBLITZ über www.formblitz.de
     © Alle Rechte liegen bei der Formblitz AG, Berlin. Nachdruck, Vervielfältigung und gewerbliche Nutzung sind verboten.                                                                                           Das Formularportal

Das Muster stellt nur einen Anhaltspunkt dar. Insbesondere im Hinblick auf die Wirksamkeitsvoraussetzungen muß ein Anwalt oder Notar aufgesucht werden

Formblitz
wenn dieser nicht zahlen kann. Dabei kann  zweierlei erreicht werden:
1. Die Schuld wird abstrahiert, d.h. vom eigentlichen Entstehungsgrund (z.B. einem Kaufvertrag) gelöst und verselbständigt. Streitigkeiten aus dem Grundgeschäft bleiben damit weitestgehend außen vor.
2. Die Forderung kann aufgrund der vorliegenden Vereinbarungen im sog. Urkundenprozeß geltend gemacht werden, d.h. in einem speziellen Verfahren nach §§ 592 ff. ZPO, in dem keine anderen Beweismittel außer Urkunden zulässig sind. Damit läßt sich recht rasch und unkompliziert ein Urteil erwirken; Einwendungen können nur durch Urkundenvorlage erfolgen bzw. dem sog. Nachverfahren vorbehalten bleiben.
Läßt man die Vereinbarung von einem Notar beurkunden, kann bei Vollstreckungsunterwerfung sogar aus einer derartigen Verinbarung die Zwangsvollstreckung betrieben werden.
Wichtig:Bei Geschäften mit einer GmbH kann es sich empfehlen, den Geschäftsführer der Schuld beitreten zu lassen; dann haftet nicht nur die GmbH, sondern auch der Geschäftsführer persönlich mit seinem gesamten Vermögen.
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